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1. Vorwort 
 
Der Zweckverband „Presseler Heidewald- und Moorgebiet“ startete 1995 als erstes 
Naturschutzgroßprojekt des Freistaates Sachsen auf Grundlage des 
Zuwendungsbescheides des damaligen Umweltministeriums vom 13. November 1995. 
Ziel dieses Bundesförderprogrammes sind der Schutz und die langfristige Sicherung 
national bedeutsamer und repräsentativer Naturräume. Der deutsche Staat leistet 
damit einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt unseres nationalen Naturerbes und zur 
Erfüllung europaweiter Naturschutzverpflichtungen. 
 
Das „Presseler Heidewald- und Moorgebiet“ stellt einen repräsentativen 
Landschaftsausschnitt des Altpleistozängebietes der Dübener Heide im Nordwesten 
des Freistaates Sachsen dar. Das Projektgebiet ist ca. 6.100 ha groß und schließt ein 
Kerngebiet von ca. 4.400 ha ein. Als für Nordwest-Sachsen einzigartig sind die 
Zwischenmoore, insbesondere die beiden großen Moore Zadlitzbruch und 
Wildenhainer Bruch. 
 
Zur Umsetzung des Naturschutzgroßprojektes wurde am 1. März 1995 im 
Einvernehmen mit dem Bundesamt für Naturschutz (BfN) und dem damaligen 
Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landesentwicklung (SMUL) der 
Zweckverband „Presseler Heidewald- und Moorgebiet“ als Träger des Vorhabens 
gegründet. Mit der Bekanntmachung des Regierungspräsidiums Leipzig vom 8. März 
1995 wurde die Verbandssatzung des Zweckverbandes genehmigt. Das 
Verbandsgebiet ist identisch mit dem Fördergebiet des Naturschutzgroßprojektes.  
 
Mitglieder des Zweckverbandes waren zu Projektbeginn die territorial betroffenen 
Landkreise Delitzsch und Torgau-Oschatz und der Naturschutzbund Deutschland, 
Landesverband Sachsen e.V. Im Zuge der Kreis- und Funktionalreform im Jahre 2008 
sind nunmehr der aus den Landkreisen Delitzsch und Torgau-Oschatz 
hervorgegangene Landkreis Nordsachsen und der Naturschutzbund Deutschland, 
Landesverband Sachsen e.V. Mitglieder des Zweckverbandes.  
 
Das Naturschutzgroßprojekt wurde im Zeitraum 1995 bis 2009 überwiegend durch 
Mittel des Bundes und des Freistaates Sachsen gefördert. Nach Ablauf dieser 
Förderperiode wurden die Restaufgaben über die Richtlinie Natürliches Erbe - RL 
NE/2014 umgesetzt. 
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2. Auseinandersetzungsvereinbarung 
 
 

Auseinandersetzungsvereinbarung zur Auflösung des 
Zweckverbandes „Presseler Heidewald- und Moorgebiet“ 

 
zwischen 
 
dem Zweckverband „Presseler Heidewald- und Moorgebiet“, 
Sitz in Torgau, Geschäftsstelle Schloßplatz 7, 04860 Dreiheide OT Weidenhain, 
vertreten durch den Verbandsvorsitzenden Herrn Dr. Eckhard Rexroth 
 

- nachfolgend Zweckverband genannt – 
 
sowie 
 
dem Landkreis Nordsachsen, 
Verwaltungssitz Schloßstraße 27, 04860 Torgau, 
vertreten durch den Landrat Herrn Kai Emanuel 
 

- nachfolgend Landkreis Nordsachsen genannt – 
 
und 
 
dem NABU (Naturschutzbund Deutschland) Landesverband Sachsen e.V., 
Löbauer Straße 68, 04347 Leipzig, 
vertreten durch den Landesvorsitzenden Herrn Bernd Heinitz 
 

- nachfolgend NABU genannt – 
 
 

Präambel 
 
Der Zweckverband wurde am 1. März 1995 gegründet, um das 
Naturschutzgroßprojekt „Presseler Heidewald- und Moorgebiet“ umzusetzen. Das 
„Presseler Heidewald- und Moorgebiet“ zeichnet sich durch eine große 
Habitatmannigfaltigkeit mit zum Teil sehr wertvollen und seltenen Biotoptypen und 
Pflanzengesellschaften sowie Vorkommen zahlreicher seltener, gefährdeter und 
geschützter Tier- und Pflanzenarten aus. Gesamtstaatliche Bedeutung erlangt das 
Gebiet durch die beiden großen, gut ausgeprägten Übergangsmoore in klimatisch 
exponierter Lage am Rande des mitteldeutschen Trockengebietes. Nachdem der 
letzte Projektteil, die „Wöllnauer Senke Zentrum“, in die Umsetzungsphase gelangt 
und somit die Aufgabe des Zweckverbandes weitgehend erfüllt ist, soll der 
Zweckverband aufgelöst und das Verbandsvermögen auf die Verbandsmitglieder 
aufgeteilt werden. 
 
Der Kreistag des Landkreises Nordsachsen hat mit Beschluss vom … (Beschluss-Nr. …) 
die Auflösung des Zweckverbandes zum 31. Dezember 2022 und die vorliegende 
Auseinandersetzungsvereinbarung beschlossen.  
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Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes hat daraufhin mit Beschluss vom … 
(Beschluss-Nr. …) gemäß § 62 SächsKomZG i.V.m. § 16 der Verbandssatzung in der 
Fassung vom 21. März 2016 die Auflösung des Zweckverbandes zum 31. Dezember 
2022 beschlossen. 
 
 

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung 
 
(1) Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Regelung aller wesentlichen 

Sachverhalte, die zum Zwecke der Auflösung des Zweckverbandes und der 
Wahrung der Interessen der Verbandsmitglieder erforderlich sind. 
 

(2) Mit der Auflösung des Zweckverbandes erfolgt die Rückübertragung der Aufgaben 
des Zweckverbandes gemäß § 3 der Verbandssatzung auf den Landkreis 
Nordsachsen. 

 
 

§ 2 Aufteilung der Vermögensmasse 
 
(1) Das Vermögen des Zweckverbandes wird auf die Verbandsmitglieder anteilig 

aufgeteilt. Der Verteilungsschlüssel ist gemäß § 16 Abs. 2 der Verbandssatzung 
der Umfang, in welchem die Verbandsmitglieder zur Deckung des Finanzbedarfs 
des Zweckverbandes beigetragen haben (vgl. Anlage 1). 
 

(2) Die Höhe der liquiden Mittel des Zweckverbandes ergibt sich aus dem 
Kassenbestand zum 31. Dezember 2022, dokumentiert in dem aufzustellenden 
Jahresabschluss für das Jahr 2022. Abzüglich des Wertes der Rückstellungen und 
eventuell noch ausstehender Verbindlichkeiten wird dieser Kassenbestand bis 
zum 30. September 2023 aufgelöst und anteilig an die Verbandsmitglieder 
übertragen. 
 

(3) Zum 31. Dezember 2022 verfügt der Zweckverband über Grundeigentum mit 
einer Fläche von insgesamt etwa 300 ha (vgl. Anlage 2). Die Grundstücke werden 
durch Notarvertrag auf den Landkreis Nordsachsen ohne einen entsprechenden 
Ausgleich des Grundstückswertes übertragen. Die beim Notar anfallenden Kosten 
für die Beurkundung und den Vollzug, die Kosten erforderlicher öffentlich-
rechtlicher Genehmigungen und Erklärungen sowie die von der Landesjustizkasse 
für die Eintragung der Eigentumsvormerkung und des Eigentumswechsels 
erhobenen Grundbuchkosten trägt der Zweckverband. Etwaig anfallende Steuern 
trägt der Landkreis Nordsachsen. 
 

(4) Mit Wirkung zum 1. Januar 2023 wird dem Landkreis Nordsachsen das Eigentum 
und der Besitz aller Sachanlagen, insbesondere von Messstellen und Messsonden 
des hydrologischen Messnetzes sowie Inventar, übertragen. Die Übertragung des 
Eigentums und des Besitzes an den Landkreis Nordsachsen erfolgt ohne einen 
entsprechenden Wert- und Kostenausgleich. 

 
(5) Das Anlagevermögen des Zweckverbandes wird im Rahmen der Aufteilung der 

Vermögensmasse mit dem Restbuchwert, wie er sich aus dem Anlagenverzeichnis 
des Jahresabschlusses 2022 ergibt, bewertet. 
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§ 3 Personalaufteilung 
 
Der Zweckverband verfügt zum Zeitpunkt seiner Auflösung zum 31. Dezember 2022 
über keine fest angestellten Mitarbeiter/-innen. 
 
 

§ 4 Liquidator 
 
(1) Als Liquidator wird der Verbandsvorsitzende Dr. Eckhart Rexroth bestellt. Ihm 

obliegt nach der Auflösung des Zweckverbandes die Aufgabe, die laufenden 
Geschäfte zu beenden, den Zweckverband abzuwickeln und das Vermögen 
entsprechend an die ehemaligen Verbandsmitglieder zu verteilen. 
 

(2) Zielstellung ist es, den Zweckverband in Liquidation (i.L.) spätestens zum 
31. Dezember 2023 abzuwickeln und im Rahmen einer Schlussbilanz das 
Vermögen entsprechend verteilt zu haben. 

 
 

§ 5 Erfüllung noch ausstehender Verpflichtungen 
 
(1) Der Zweckverband wird die bestehenden Verträge, die mit der Aufgabenerfüllung 

im Zusammenhang stehen, nach Wirksamkeit dieser Vereinbarung zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt kündigen bzw. Aufhebungsverträge anstreben (vgl. 
Anlage 3). Sollte die Auflösung dieser Verträge bis zum Zeitpunkt der Auflösung 
des Zweckverbandes nicht möglich sein, tritt der Landkreis Nordsachsen in die 
sich daraus für den Zweckverband ergebenden Verpflichtungen ein. Sollte die 
vom jeweiligen Vertragspartner erforderliche Zustimmung nicht erteilt werden, 
werden sich der Landkreis Nordsachsen und der NABU im Innenverhältnis so 
stellen, als ob die Übernahme der Verträge durch den Landkreis Nordsachsen 
wirksam vollzogen wäre. 
 

(2) Die durch den Zweckverband abgeschlossenen Pachtverträge mit Dritten gehen 
zum 1. Januar 2023 auf den Landkreis Nordsachsen mit sämtlichen Rechten und 
Pflichten über (vgl. Anlage 4). Sollte in diesem Zusammenhang eine vom 
jeweiligen Vertragspartner etwaig noch erforderliche Zustimmung nicht erteilt 
werden, werden sich der Landkreis Nordsachsen und der NABU im Innenverhältnis 
so stellen, als ob die Übernahme der Verträge durch den Landkreis Nordsachsen 
wirksam vollzogen wäre. 
 

(3) Der Landkreis Nordsachsen und der NABU haften für die Verpflichtungen des 
Zweckverbandes, die bis zur Auflösung des Zweckverbandes zum 31. Dezember 
2022 entstanden sind oder noch entstehen. Die Haftung richtet sich nach dem 
Verteilungsschlüssel gemäß § 16 Abs. 2 der Verbandssatzung. 
 

(4) Der Landkreis Nordsachsen tritt zum 1. Januar 2023 in bestehende Rechte und 
Pflichten aus Mittelverteilungsschreiben des Bundes und Zuwendungsbescheiden 
des Freistaates im Zusammenhang mit dem Naturschutzgroßprojekt ein. 
 

(5) Die Auflösung des Zweckverbandes stellt eine subventionserhebliche Tatsache 
dar, vom Zuwendungsgeber ist eine diesbezügliche Stellungnahme einzuholen. 
 



Seite 6 von 7 

§ 6 Archiv- und Aktenbestand

Die Archiv- und Aktenbestände des Zweckverbandes werden durch den Landkreis 
Nordsachsen unentgeltlich übernommen und verwahrt. Die Aufbewahrungszeiten 
richten sich nach den gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen. Nach 
Ablauf dieser Fristen sind die Unterlagen zur Vernichtung freigegeben. 

§ 7 Wirksamwerden der Vereinbarung

Diese Vereinbarung steht unter der aufschiebenden Bedingung der Zustimmung der 
Verbandsversammlung sowie der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde. 

§ 8 Schlussbestimmungen

(1) Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Alle Änderungen und Ergänzungen
dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Dies gilt auch
für eine Änderung des Schriftformerfordernisses selbst.

(2) Für den Fall, dass einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder
teilweise unwirksam oder undurchführbar sind oder werden, oder für den Fall,
dass diese Vereinbarung Lücken enthält, wird dadurch die Wirksamkeit der
übrigen Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht berührt. Anstelle der
unwirksamen, undurchführbaren oder fehlenden Bestimmung gilt eine solche
wirksame und durchführbare Bestimmung als zwischen den Parteien vereinbart,
wie sie die Parteien unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Zwecks dieser
Vereinbarung vereinbart hätten, wenn ihnen beim Abschluss dieser Vereinbarung
die Unwirksamkeit, Undurchführbarkeit oder das Fehlen der betreffenden
Bestimmung bewusst gewesen wäre.

(3) Die mit dieser Vereinbarung und ihrer Vollziehung verbundenen Kosten und
Abgaben werden von jedem Verbandsmitglied selbst getragen.

(4) Die Anlagen 1 bis 4 sind Bestandteile dieser Vereinbarung.

Torgau, den ……………… Torgau, den ……………… Leipzig, den ……………… 

…………………………… …………………………… ………………………………… 
Dr. Rexroth 
Verbandsvorsitzender 
Zweckverband „Presseler 
Heidewald- und Moorgebiet“ 

Emanuel 
Landrat 
Landkreis Nordsachsen 

Heinitz 
Landesvorsitzender 
NABU (Naturschutzbund 
Deutschland) Landesverband 
Sachsen e.V. 
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Anlagenverzeichnis: 

Anlage 1 – Übersicht gezahlte Umlagen 1995 bis 2022 
Anlage 2 – Übersicht Grundstücke 
Anlage 3 – Übersicht Verträge 
Anlage 4 – Übersicht Pachtverträge 



Anlage 1 – Aufstellung Trägerbeiträge 
 
Das aufzuteilende Vermögens des Zweckverbandes wird auf die Verbandsmitglieder 
nach der Auflösung des Zweckverbandes aufgeteilt. 
 
Der Verteilungsschlüssel ist gemäß § 16 Abs. 2 der Verbandssatzung der Umfang, in 
welchem die Verbandsmitglieder zur Deckung des Finanzbedarfs des Zweckverbandes 
beigetragen haben: 
 

 Landkreis Nordsachsen NABU Deutschland 
Landesverband Sachsen e.V. 

Jahr Umlage Umlage 

1995 - - 

1996 - - 

1997 - - 

1998 37.846,00 DM bzw. 19.350,35 EUR 1.577,00 DM bzw.    806,31 EUR 

1999 75.883,00 DM bzw. 38.798,36 EUR 2.671,00 DM bzw. 1.365,66 EUR 

2000 85.151,00 DM bzw. 43.537,02 EUR 4.720,00 DM bzw. 2.413,30 EUR 

2001 87.489,00 DM bzw. 44.732,42 EUR 4.023,00 DM bzw. 2.056,93 EUR 

2002 27.451,70 EUR 806,30 EUR 

2003 11.984,00 EUR 500,00 EUR 

2004 20.104,00 EUR 837,00 EUR 

2005 23.952,00 EUR 997,00 EUR 

2006 34.736,00 EUR 1.447,00 EUR 

2007 12.101,00 EUR 477,00 EUR 

2008 18.240,00 EUR 760,00 EUR 

2009 6.848,00 EUR 304,00 EUR 

2010 17.280,00 EUR 720,00 EUR 

2011 36.680,00 EUR 720,00 EUR 

2012 183.800,00 EUR 2.000,00 EUR 

2013 180.960,00 EUR 2.000,00 EUR 

2014 207.120,00 EUR 2.000,00 EUR 

2015 207.120,00 EUR 2.000,00 EUR 

2016 207.120,00 EUR 2.000,00 EUR 

2017 207.120,00 EUR 2.000,00 EUR 

2018 157.000,00 EUR 2.000,00 EUR 

2019 157.000,00 EUR 2.000,00 EUR 

2020 197.000,00 EUR 2.000,00 EUR 

2021 148.000,00 EUR 2.000,00 EUR 

 
gesamt: 

 
2.208.034,85 EUR 

 
34.210,50 EUR 

 
Anteil: 

 
98,47 % 

 
1,53 % 
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